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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den  
Bachelor-Studiengang Wirtschaft und Sprachen 

vom 27.06.2012 in der Fassung der Änderungssatzung vom 09.01.2013 
 
 

Gemäß §§ 34 und 36 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG), rechtsbereinigt mit Stand vom 01. 
Januar 2013, erlässt die Hochschule Zittau/Görlitz diese Änderungssatzung. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung 

 
1. Das Modul 177150 Buchführung wird zum Pflichtmodul und ist für die 

Studierenden damit obligatorisch. Das Modul wird mit „bestanden/nicht 
bestanden“ bewertet und geht nicht in das Gesamtprädikat ein. 

2. Das Modul „Sprachkompetenz F1/F2 I“ (182300) reduziert sich um 2 SWS auf 10 
SWS sowie von 10 ECTS-Punkten auf 8 (Modulnr. neu 193050). 

3. Das Modul „Sprachkompetenz F1/F2 I (Tschechisch)“ (181050) reduziert sich um 2 
SWS auf 10 SWS sowie von 10 ECTS-Punkten auf 8 (Modulnr. neu 193100). 

4. § 23 Absatz 4 mit dem Wortlaut: „Für das Pflichtmodul „Rechnungswesen I“ werden 
Kenntnisse in Buchführung vorausgesetzt, die im Rahmen des Wahlmoduls 
„Buchführung“ im ersten Semester laut Studienplan erworben werden können.“ 
entfällt ersatzlos. 

5. § 26 Absatz 2 lautet alt: „Als studienergänzende Module werden insbesondere das 
Modul „Buchführung“ im ersten Semester des Studienablaufplans sowie 
Fremdsprachenmodule während des gesamten Studienverlaufs empfohlen.“ 
Neuer Wortlaut: „Als studienergänzende Module werden insbesondere 
Fremdsprachenmodule während des gesamten Studienverlaufs empfohlen.“ 
 

Die Anlagen der Prüfungsordnung ändern sich entsprechend. 
 
 

Artikel 2 
Änderung der Studienordnung 

 
Die Studienordnung einschließlich ihrer Anlagen ändert sich entsprechend Artikel 1. 




